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 Gemeindeamt 

9321 Kappel am Krappfeld 
Bahnstraße 43, Bez. St.Veit/Glan–Kärnten 

Tel (04262)2629, Fax (04262)4810 

e-mail: kappel-kr@ktn.gde.at  

www.kappel-am-krappfeld.at 

 

Zahl: 004/2020-1       Auskünfte:           Hr. Glanzer Werner 

         Telefondurchwahl:                          12 

Betreff:  Sitzung des Gemeinderates     Datum:                           5. Feber 2020 

 

 

Niederschrift für die Sitzung des 

Gemeinderates der Gemeinde Kappel am Krappfeld  

am 5. Feber 2020 im Gemeindeamt Kappel am Krappfeld 

(gekürzte Fassung für das Internet gemäß § 45 Abs 6 K-AGO) 
 

 

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 19:35 Uhr 

 
 

Anwesende: 

Bürgermeister Josef Klausner als Vorsitzender 

GVM Dr. Feichtinger Andrea 
 

und folgende Gemeinderatsmitglieder: 

Herrn LR Gruber Martin  

Herr Dr. Kernmayer Robert  

Herr Leitgeb Siegmund Karl 

Herrn Lungkofler Otto  

Herr Schebath Franz 

Herr Ing. Gun Anton  

Herr Kronlechner Gerhard  

Frau Pusar Ingrid  

Herr Schöffmann Ingo  

Herr Rattenberger Heinrich 

Herr EGRM Hugo Schöffmann für Herrn Vizebürgermeister Gottfried Hatzenbichler 

Herr EGRM Wolfgang Spielberger für Frau Vizebürgermeisterin Gabriele Moser 

Herr EGRM Thomas Köfer für Herrn GRM Dietmar Höfferer 

 

 

Entschuldigt ferngeblieben: 

Herr Vizebürgermeister Gottfried Hatzenbichler 

Frau Vizebürgermeisterin Gabriele Moser  

Herr Dietmar Höfferer  

 

 

Außerdem anwesend: 

AL Werner Glanzer als Schriftführer 

 

Die Gemeindevertretung Kappel am Krappfeld zählt 15 Mitglieder, anwesend sind 15. 

 

Für das entschuldigt fern gebliebene Mitglied des Gemeinderates, Herrn Vizebürgermeister 

Gottfried Hatzenbichler wurde Ersatzgemeinderatsmitglied Herr Hugo Schöffmann geladen.  
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Für das entschuldigt fern gebliebene Mitglied des Gemeinderates, Frau Vizebürgermeister 

Gabriele Moser wurde Ersatzgemeinderatsmitglied Herr EGRM Wolfgang Spielberger geladen.  

Für das entschuldigt fern gebliebene Mitglied des Gemeinderates, Herrn Dietmar Höfferer wurde 

Ersatzgemeinderatsmitglied Herr EGRM Thomas Köfer geladen.  

 

 

Die Bestimmungen des § 37 der K-AGO wurden beachtet und es waren mindestens zwei Drittel 

der Mitglieder des Gemeinderates anwesend. 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates wurden gemäß § 35 Abs. 2 der K-AGO von der Abhaltung der 

Sitzung schriftlich unter Bekanntgabe nachstehender Tagesordnung nachweislich verständigt. 

 

 

Tagesordnung: 
 

1. Niederschrift über die Verhandlungen des Gemeinderates vom 18. Dezember 2019 

2. Bestellung von 2 Gemeinderatsmitgliedern für die Unterfertigung der Sitzungsniederschrift 

3. Berichte der Ausschüsse 

4. Vermessungsangelegenheiten; Übernahme von Flächen in das öffentliche Gut 

5. Personelle Angelegenheiten 

 

 

Bürgermeister Klausner stellt den Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung: 

Neuer Tagesordnungspunkt 5: Hochwasser Gurk im November 2019; Verpflichtungserklärung 

Neuer Tagesordnungspunkt 6: personelle Angelegenheiten 

 

Einstimmige Annahme des Antrages: 

 

Neuer Tagesordnungspunkt 5: Hochwasser Gurk im November 2019; Verpflichtungserklärung 

Neuer Tagesordnungspunkt 6: personelle Angelegenheiten 

 

 

Bürgermeister Klausner eröffnet gem. § 44, Abs. 1 K-AGO die Gemeinderatssitzung, begrüßt alle 

Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 

Einstimmige Genehmigung des Gemeinderates für die Tonbandaufzeichnung gem. § 36, Abs. 4         

K-AGO.  

 

 

 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

 

Niederschriften über die Verhandlungen des Gemeinderates vom 18. Dezember 2019 

 

Allen Mitgliedern des Gemeinderates wurde eine Ausfertigung der Niederschrift über die Sitzung 

des Gemeinderates vom 18. Dezember 2019  ausgefolgt. 

Gemäß Beschluss in dieser Sitzung haben die bestellten Protokollunterfertiger                                        

GRM Ing. Anton Gun und GRM Dietmar Höfferer das Protokoll gesichtet und unterfertigt.  

 

Keine Einwände gegen die Niederschrift 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

 

Bestellung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates für die Unterfertigung der                     

Sitzungsniederschrift vom 5. Feber  2020 

 

Auf Vorschlag von Bürgermeister Klausner werden GRM Ing. Anton Gun und GRM Dr. Robert 

Kernmayer einstimmig vom Gemeinderat als Protokollunterfertiger für die Protokolle der heutigen 

Sitzung bestellt.  

 

 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: 

 

Bericht der Ausschüsse 

 

Dieser Tagesordnungspunkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und in einer 

eigens dafür abgefassten Niederschrift protokolliert. 

 

Es haben seit der letzten Sitzung des Gemeinderates keine Ausschusssitzungen stattgefunden. 

 

 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: 

 

Vermessungsangelegenheiten; Übernahme von Flächen in das öffentliche Gut 

 

Im Zuge der Neuvermessung der ÖBB Infrastruktur AG im Bereich südlich der Bahnhaltestelle 

Passering, Straße Passering Richtung Möriach, wurde vereinbart, dass Teilflächen nachstehender 

Grundstücke, alle inliegend in der KG 74012 St. Martin am Mannsberg,  Grundstücke 577 (83 m²), 

582 (33 m²) und 507/2 (11 m²) in das öffentliche Gut der Gemeinde Kappel am Krappfeld  - 

Straßenanlage, Grundstück 787/2 EZ 104  kosten- und lastenfrei zugeführt werden. 

Grundlage: Vermessungsurkunde Zivilgeometer Dipl.-Ing. Christian Maletz, staatlich befugter und 

beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, Richard-Wagner-Straße 7, 9500 Villach, 

18.10.2019, GZ 3531-K6/2019. 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Gemeindevorstand vorbehandelt und einstimmig 

beschlossen. 

Kundmachung, Beschluss Gemeinderat, Verordnung 
 
 

Beschluss: 

Über Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kappel am 

Krappfeld einstimmig, dass Teilflächen nachstehender Grundstücke, alle inliegend in der KG 

74012 St. Martin am Mannsberg,  Grundstücke 577 (83 m²), 582 (33 m²) und 507/2 (11 m²) in 

das öffentliche Gut der Gemeinde Kappel am Krappfeld  - Straßenanlage, Grundstück 787/2 EZ 

104  kosten- und lastenfrei zugeführt werden. Gleichzeitig wird der Antrag auf Veranlassung 

der grundbücherlichen Durchführung nach den Sonderbestimmungen des 

Liegenschaftsteilungsgesetzes i.d.g.F. gemäß §§ 15 ff für die lastenfreie Übertragung aller 

Trennstücke gemäß V408 des u.a. Teilungsplanes beantragt 

Grundlage: Vermessungsurkunde Zivilgeometer Dipl.-Ing. Christian Maletz, staatlich befugter 

und beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, Richard-Wagner-Straße 7, 9500 

Villach, 18.10.2019, GZ 3531-K6/2019. 

Kundmachung/Verordnung. 

 

 

 



Seite 4 von 5 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Hochwasser Gurk November 2019; Verpflichtungserklärung - Instandhaltung 

 

An der Gurk ist im November 2019 ein außergewöhnliches Hochwasserereignis aufgetreten.  

Entlang der Gurk sind Schäden am Gewässer entstanden. Während des Ereignisses wurden bereits 

laufend Verklausungen und Verwerfungen entlang der Gurk behoben. 

Die verblieben Schäden werden im Zuge von Sofortmaßnahmen nunmehr behoben, wobei die 

Schadensbehebung auf förderfähige Maßnahmen laut den geltenden Bestimmungen (RIWA-T) 

begrenzt ist. Die förderfähigen Maßnahmen sind auf den Schutz von höherwertiger Nutzung 

beschränkt. 

 

Die bereits angefallenen Kosten sowie die weiterhin entstehenden Kosten können nicht über das 

laufende Instandhaltungsprogramm Gurk Instandhaltung 2020-2021 abgerechnet werden, da sie 

das vorhandene Budget deutlich übersteigen. Vom Fördergeber (Bund) werden daher zusätzliche 

Mittel für die Schadensbehebung nach dem Hochwasser bereitgestellt.  Der Interessentenbeitrag 

beträgt  30% bzw. € 75.000,- der Gesamtkosten. Dieser Interessentenbeitrag wird von den 

Anrainergemeinden eingefordert. 

 

Sofern Schäden im Bereich der ÖBB, der Landestraßenverwaltung bzw. im Zuständigkeitsbereich 

von Kraftwerksbetreibern entstanden sind, werden diese von den jeweiligen Betreibern direkt 

behoben und sind nicht Teil der gegenständlichen Sofortmaßnahme. 

 

Die Schäden an der Gurk im Zuständigkeitsbereich der Bundeswasserbauverwaltung sind 

unregelmäßig auf die verschiedenen Gemeinden verteilt. Daher werden im Bereich der mittleren 

Gurk (ca. 30 jährliches Hochwasser) für jede Gemeinde (Weitensfeld, Gurk, Straßburg) separate 

Sofortmaßnahmen zur Schadensbehebung durchgeführt und die jeweiligen Gemeinden  leisten den 

Interessentenbeitrag zur Gänze. Diese Gemeinden sind somit nicht Teil der gegenständlichen 

Aufstellung. 

 

Die Gurk unterhalb von Pöckstein bis Grafenstein ist verhältnismäßig geringer betroffen               

(ca. 20-jährliches Hochwasser) und wird daher in einer Sofortmaßnahmen für alle verbliebenen 

Gemeinden zusammengefasst.  

Projektbezeichnung: Gurk, Gde. Kappel/Kr u.a, HW 11/2019, SFM mit beantragten 

Gesamtkosten von 250.000,- €. 

 

Die Kosten der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen werden den jeweiligen Gemeinden 

anteilig zu den anfallenden Kosten in ihrem Gemeindegenbiet zugeteilt. Diese Kostenanteile 

unterscheiden sich von den Finanzierungsanteilen der regulären laufenden 

Instandhaltungsarbeiten, da die Schäden entlang der Gurk unregelmäßig verteilt sind und die 

Schäden im Bereich der mittleren Gurk direkt mit den einzelnen betroffenen Gemeinden 

abgewickelt werden. Schadensbehebungen im Bereich von anderen Infrastrukturbetreibern sind 

nicht Teil der Sofortmaßnahmen. 

 

Aufgrund der vorliegenden Kostenaufstellung ergeben sich im Abschnitt unterhalb von Pöckstein 

für die Gemeinden folgende Finanzierungsanteile an den Gesamtkosten: 
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In der Anlage finden sie die vorausgefüllte Verpflichtungserklärung für ihre Gemeinde.  

 

Beschluss: 

Über Antrag des Bürgermeisters der Gemeinde Kappel am Krappfeld beschließt der 

Gemeinderat der Gemeinde Kappel am Krappfeld einstimmig die Verpflichtungserklärung für 

Instandhaltungen gemäß Wasserbautenförderungsgesetz  - WBFG §§28 und 8 (2), betreffend 

die Sofortmaßnahmen an der Gurk nach dem Hochwasserereignis im November 2019 in der 

Höhe von € 3.300,- 

 

 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Personelle Angelegenheiten 

 

Dieser Tagesordnungspunkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und in einer 

eigens dafür abgefassten Niederschrift protokolliert. 

 
 

Ende der Sitzung des Gemeinderates:  19:35  Uhr 


